
Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 
(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 

Pausen  
 

a) wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der fest-
gestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit) wegen der gekündigten Arbeitszeitbestim-
mungen von den Tarifvertragsparteien nach den im Anhang zu § 6 festge-
legten Grundsätzen errechnet, *) 

 
b) beträgt im Tarifgebiet West 38,5 Stunden für die nachfolgend aufgeführten 

Beschäftigten: 

aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, 

bb) Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonsti-
gen Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen, mit Aus-
nahme der Ärztinnen und Ärzte nach Buchstabe d, 

cc) Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-
stätten, Theatern und Bühnen, Hafenbetrieben, Schleusen und im 
Küstenschutz, 

dd) Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schu-
len, Heime) und in heilpädagogischen Einrichtungen, 

ee) Beschäftigte, für die der TVöD gilt oder auf deren Arbeitsverhältnis 
vor der Einbeziehung in den TV-L der TVöD angewandt wurde, 

ff) Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen, 

gg) Beschäftigte, für die durch landesbezirkliche Vereinbarung eine re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden festgelegt wur-
de, 

c) beträgt im Tarifgebiet Ost 40 Stunden, 
 
d) beträgt für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 41 (Sonderregelungen für 

Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken) im Tarifgebiet West und im Ta-
rifgebiet Ost einheitlich 42 Stunden. 

 
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in 
die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, 
aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt 
werden. 



 
4Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit nach Satz 1 Buchstaben a und b bleibt ohne Auswirkung auf das 
Tabellenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile. 
 
___________________________ 
*) Hinweise der Tarifvertragsparteien 

zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in den Ländern (West) 
Um die praktische Umsetzung in den einzelnen Bundesländern zu erleichtern, geben die Ta-
rifvertragsparteien die Ergebnisse der Berechnungen nach § 6 Absatz 1 und dem Anhang zu 
§ 6 TV-L als Hinweis bekannt, der nicht Bestandteil des Tarifvertrages ist: 

 
Baden-Württemberg  39 Stunden, 30 Minuten 
Bayern 40 Stunden, 06 Minuten 
Bremen 39 Stunden, 12 Minuten 
Hamburg 39 Stunden, 00 Minuten 
Niedersachsen 39 Stunden, 48 Minuten 
Nordrhein-Westfalen 39 Stunden, 50 Minuten 
Rheinland-Pfalz 39 Stunden, 00 Minuten 
Saarland 39 Stunden, 30 Minuten 
Schleswig-Holstein 38 Stunden, 42 Minuten. 

___________________________ 
 



Anhang zu § 6 
 
Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchen tlichen Arbeitszeit im 
Tarifgebiet West 
 
(1) Grundsätze der Berechnung 
 

a) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich 
der Pausen wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundla-
ge der festgestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit im Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und ar-
beitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien ein-
vernehmlich festgelegt. 

 
b) 1Die Differenz zwischen der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zur tatsächli-

chen Arbeitszeit wird verdoppelt, dabei werden aber nicht mehr als 0,4 
Stunden für den zweiten Teil der Verdoppelung der Differenz berücksichtigt. 
2Das Ergebnis ist die Gesamtdifferenz. 3Die Gesamtdifferenz wird der bishe-
rigen tariflichen Arbeitszeit zugerechnet. 

 
c) 1Für die Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigtengruppen, welche die 

Tarifvertragsparteien in § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa bis ff festgelegt haben beziehungsweise die durch landesbezirkliche Ver-
einbarung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg ein-
bezogen sind, beträgt die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit ausschließlich der Pausen 38,5 Stunden. 2Das auf diese Beschäf-
tigten (einschließlich der Ärzte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d) entfal-
lende Volumen der Differenz zu der Arbeitzeit nach Buchstabe b wird auf die 
Beschäftigten in den anderen Beschäftigungsbereichen übertragen und er-
höht beziehungsweise verringert für diese das Ergebnis der nach Buchstabe 
b errechneten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. 3Unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse nach Satz 1 und 2 wird die Gesamtdifferenz mit einem 
ermittelten Faktor multipliziert. 

 
(2) Feststellungen und Berechnungen 

 
1Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Monat Februar 
2006, ermittelt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, beträgt nach den Fest-
stellungen der Tarifvertragsparteien in 

 
Baden-Württemberg  38,95 Stunden 
Bayern    39,33 Stunden 
Bremen    38,795 Stunden 
Hamburg   38,73 Stunden 
Niedersachsen  38,92 Stunden 
Nordrhein-Westfalen  39,20 Stunden 
Rheinland-Pfalz  38,75 Stunden 
Saarland   38,80 Stunden 
Schleswig-Holstein  38,60 Stunden. 
 
 



2Ergebnisse der Berechnungen nach Absatz 1 Buchstabe b: 
 

 
Land 

 
§ 6 Absatz 1 
Satz 1 Buch-

stabe a  
 

 
Bisherige  

tarifliche Ar-
beitszeit § 15 
Absatz 1 BAT 

 
Diffe- 
renz 

 
Gesamtdifferenz  
nach Absatz 1 
Buchstabe b  

Baden-Württemberg 38,95 38,50 0,45 0,85 
Bayern 39,33 38,50 0,83 1,23 
Bremen 38,795 38,50 0,295 0,59 
Hamburg 38,73 38,50 0,23 0,46 
Niedersachsen 38,92 38,50 0,42 0,82 
Nordrhein-Westfalen 39,20 38,50 0,70 1,10 
Rheinland-Pfalz 38,75 38,50 0,25 0,50 
Saarland 38,80 38,50 0,30 0,60 
Schleswig-Holstein 38,60 38,50 0,10 0,20 

 
3Die Tarifvertragsparteien in den Ländern errechnen aufgrund der Daten nach 
Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
für die Beschäftigten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a. 4Ist eine Einigung 
über die Daten und das ermittelte Ergebnis zur Arbeitszeit in einem Land nicht zu 
erzielen, werden die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene in einer gemeinsa-
men Kommission eine abschließende Festlegung vornehmen. 

 
5Zur praktischen Umsetzung ermitteln die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene 
entsprechend dem festgestellten Ergebnis unter Berücksichtigung des Absatzes 1 
Buchstabe c einen Faktor, mit dem die Gesamtdifferenz nach Absatz 1 Buchstabe 
b multipliziert wird.  
 
6Danach ergibt sich für die Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
in den einzelnen Bundesländern jeweils folgender Faktor: 

 
Land Faktor 

Baden-Württemberg 46,47 
Bayern 32,60 
Bremen 66,44 
Hamburg 84,78 
Niedersachsen 48,54 
Nordrhein-Westfalen 36,21 
Rheinland-Pfalz 78,00 
Saarland 65,83 
Schleswig-Holstein 193,50 

 
7Die Ergebnisse werden auf volle Hundertstel gerundet. 

 


